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Herr
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60052 Frankfurt am Main 

Frankfurt, 30.09.2008 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Herr ,  
 
hinsichtlich der Auflage 3b (Verantwortliche für die einzelnen Wagen) stellt sich aus unserer Sicht 
nach wie vor das Problem, dass der Umgang mit den so erhobenen Daten nicht nachvollziehbar ist. 
Hinzu kommt, dass eine Vielzahl derjenigen Personen, die als Verantwortliche für die Wagen in 
Betracht kommen, durch den inzwischen bekannt gewordenen Umgang der Polizei mit Daten 
diesbezüglich ein gewisses Misstrauen hegen, welches wir für berechtigt halten.  
 
Bereits in der Antragsschrift an das Verwaltungsgericht wurde deutlich gemacht, dass wir bemüht 
sind, die beauflagte Begrenzung auf 70 dB(A) einzuhalten und hieran auch mitwirken werden.  
 
Wir bitten daher um Prüfung der folgenden beiden Kompromissvorschläge, von denen wir denken, 
dass sie sowohl den Interessen Ihrer Behörde, als auch dem Unbehagen unserer Mitveranstalter 
ausgewogen Rechnung tragen.  
 
(1) Ihrer Behörde wird für jeweils jedes Fahrzeug mit Musikanlage ein Ansprechpartner in Form 
einer Kontakt-Telefonnummer mit Vornamen genannt. Diese Person übernimmt die Funktion des 
verantwortlichen Ansprechpartners für den jeweiligen Wagen und ist während der gesamten 
Versammlungsdauer ansprechbar. Er übernimmt die Aufgabe, bei Lautstärkeüberschreitungen (von 
denen wir nicht denken, dass sie vorkommen werden) im Auftrag des Antragstellerin darauf 
hinzuwirken, dass die Erfüllung der Lautstärkebegrenzung eingehalten wird. 
 
Oder 
 
(2) Ihrer Behörde wird namentlich ein Verantwortlicher unter zusätzlicher Angabe der telefonischen 
Erreichbarkeit benannt, der in direktem Kontakt zu sämtlichen Fahrzeugen mit Musikanlage steht 
und Sorge trägt, dass die Lautstärkebegrenzung eingehalten wird. Diese Person hätte keine 
anderweitigen Aufgaben und wäre ausschließlich hierfür zuständig.  
 
Wir bitten um Prüfung und werden Sie am morgigen Vormittag diesbezüglich auch noch 
telefonisch kontaktieren.  
 
mit freundlichen Grüßen 


